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munallast beizutragen habe, da er für seine Bauergüter Kom-

munalsieuers zahle.
Der Beklagte hat die Abweisung der Klägerin beantragt,

weil er nicht auf den ihm gehörigenBauerngütern wohne und

es sichim vorliegenden Falle nicht um eine Kommunallast handele.
Am .24..Mai 1876 erkannte der Kreisausschuß:
daß die Schulgemeinde Z· mit dem Antrage, den Frei-
herrn von N. für die in seinem Besitze befindlichen
Bauerhöfe zu Z. zu den Kosten der Unterhaltung des

-—S»chzzl.seb«rexå»s.bergn«zgziehen,abzuweisen, derselben auch
die Kostetkszund baaren Auslagen des Verfahrenszur
Last zu legen-

In den Gründen ist ausgeführt, daß nach den gesetzlichen
Bestimmungen Beklagter nicht verpflichtet sei, für die beiden in

dem Gemeindebezirkegelegenen Bauergüter zu der Unterhaltung
des Schullehrers beizutragen.

Auf die von der Klägerin eingelegte Berufung erkannte

das KöniglicheBezirksverwaltungsgericht zu N., indem es den

Ausführungen des ersten Urtheiles im Wesentlichen beitrat, un-

term 23. September 1876 dahin:
daß die Entscheidung des Kreisausschusses vom 24. Mai

1876 zu bestätigenund die bei einem Streitgegenstande
von 240 Mark auf 9 Mark festgesetztenKosten und die

baaren Auslagen des Verfahrens der Schulgemeinde Z.
zur Last zu legen.

,

Gegen die Entscheidung hat der Regierungspräsidentzu N.

aus Gründen des öffentlichenInteresses rechtzeitig die Revision

eingelegt, weil das erste Urtel bestätigtund nicht unter Aufhe-
bung desselben der Beschwerde gemäß entschieden ist.- Es ist

unrichtige Anwendung der §§. 31, 32 Allgemeinen Landrechts
Theil Il. Titel 12 behauptet, indem ausgeführtwird, daß der

Rittergutsbesitzer, wenn er bäuerlicheGrundstückeerwerbe, auch
in die Pflichten seiner Vorbesitzereintrete und daß, wenn man

dies nicht annähme, in Folge des allmähligen Erwerbes der

Bauerhöfe Seitens der Gutsherrn schließlichkaum ein beitrags:
fähiges Mitglied der Schnlgemeinde übrig bleiben würde.

Auch ist auf die Analogie der Parochiallast und auf die Al-

lerhöchsteKabinetsordre vom 14. Juli 1863 Bezug genommen.

In der Gegenerklärungdes Beklagten sind neue Gesichts-
punkte nicht ausgestellt; der Antrag desselben ist auf Verwer-

fung der Revisionsbeschwerde gerichtet.

- KönigreichPreußen.
Erkenntniß des KöniglichenOberverwaltungsgerichts, die Frei-
lassnng des Gutsherrn des Schulortes von Schulunterhaltungs-
beiträgen hinsichtlichder von ihm erworbenen bäuerlichenGrund-

stückebetreffend. Vom 4. April 1877.

Jm Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache
der Schulgemeinde zu Z., Klägerin,

wider
,

den Rittergutebnttzersretberrii-W-Z» Veilchen-»
hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung
vom 4. April 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,
sür Recht erkannt,

daß auf die von dem KöniglichenRegierungspräsidenten
zu N. in Vertretung des öffentlichenInteresses eingelegte
Revision die Entscheidung des Königlichen Vezirksver-
waltungsgerichts zu N. vom 23. September 1876 zu

bestätigen,die Kosten des Revisionsverfahrens außerAn-

satzzu lassen, die baaren Auslagen des Verfahrens und

des Beklagten dem Revisionsklägerzur Last zu legen
und der Werth des Streitgegenstandes auf 240 Mark

festzusetzen.
»

Von Rechts Wegen.
Gründe.

Der Schulgemeinde Z., welche aus den Landgemeinden Z.
und G. sowie aus den zur Schule zu Z. gewiesenen Hauswi-
tern des Gutes Z. besteht, wurde durch Erlaß der Königlichen
Regierung zu N. vom 5. November 1875 aufgegeben, zu der Befol-
dung des Lehrers einen Zuschußvon 296 Mark aufzubringen. Die

Schulgemeinde behauptet, daß der Gutsherr von Z., Freiherr von

N., sowohl für das Gut selbst, als auch für die in seinem Besitze
befindlichen, im GemeindebezirkeZ. belegenen beiden Bauergü-
ter zu diesem Gehaltszuschusseantheilig beizutragen verpflichtet
sei; sie hat daher bei dem Kreisausschuß einen auf Heranzie-
hUUg des Gutsherrn gerichtetenKlageantrag gestellt, welcher je-
doch in der mündlichenVerhandlung hinsichtlich des Anspru-
ches- den Beklagten auch für seine Person als Gutsherr für
beitragspflichtigzu erklären, zurückgezogenwurde. Zur Begrün-
dung der Klage ist angeführt, daß der Beklagte Patron der

Schule sei und zur Unterhaltung des Lehrers, als einer Kom-
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Jm Sinne dieses Antrages war auf Bestätigung der an-

gefochtenen Entscheidung zu erkennen.

Es ist sowohl von demKöniglichenObertribunale in dem

Erkenntnisse vom 13. April 1866 (Striethorst’s Archiv Band

62 S. 280), als in mehreren diesseitigen Entscheidungenaner-

kannt, daß der Besitzer des Rittergutes an dem Orte, wo die

Schule sich befindet, zu den im §. 29 Allgemeinen Landrechts
Theil 2 Titel 12 gedachten Lasten nicht beizutragen hat, weil

er nicht zu den Hausvätern des Schulbezirkes gehört, letzteren
vielmehr als Obrigkeit der Schule (§. 12, §. 13 a. a. O.) ge-

genüberstehtund ihm als solchem besondere Pflichten (§. 33,
§. 36· a. a. O.) auferlegt sind. Dieser allgemeine Grundsatz
wird auch vom Nevisionsklägernicht in Zweifel gezogen; er ist

jedoch der Ansicht, daß, wenn der-Rittergutsbesitzer bäuerliche
Grundstückeerwirbt, er auch in die Pflichten seiner Vorbesitzer
eintrete. Diese Auffassung würde nur dann richtig sein, wenn

die Schullasten als Kommunallasten, welche aus den bäuerlicheu
Grundstückenhaften oder in Rücksichtauf deren Besitz zu leisten
find, zu betrachten wären; letzteres ist jedoch nicht der Fall.
Vielmehr sind die Schullasten als Sozietätslasteuder zur Schule
gewiesenen Hausväter anzusehen. Das Allgemeine Landrecht
nennt als Veitragspflichtige nicht die Gemeinde oder die Ge-

meindemitglieder, sondern die Hausväter. Allerdings kommt

im §. 34 a. a. O. der Ausdruck: »als gemeine Last« vor;
der unmittelbar folgende Zusatz: »von allen zu einer solchen
Schule gewiesenen Einwohnern« zeigt aber deutlich, daß es

sich hier nicht um eine aus dem Gemeindeverbande entsprin-
gende, sondern um eine gemeinsame Last handelt, welcher alle,
die zur Schule verwiesen worden, unterworfen sind. (Präjudiz
des KöniglichenObertribunals Nr. 1536 vom 23. Oktober 1843,

Präjudizien-SammlungBand 1 S. 209). Mit dieser Auffas-
sung stimmen die Reskripte des Ministers der geistlichen,Unter-

richts- und Medizinal-Angelegeuheiten vom 17. September 1838

(von Kamptz, Annalen Band 22 S. 661) und vom Is. August
1840 (Minist.-Bl. für die innere Verwaltung 1840 S. 293) über-
ein. Ein späteresReskript vom 24. April 1842 (Minist.-Bl. der

inneren Verwaltung 1842 S. 196) sprichtzwar den Grundsatz aus:

daß, wenn der Gutsherr auch nicht persönlichMitglied
der Schulgemeinde wird, ihm doch die Erfüllung derje-
nigen Pflichten gegen dieselbe durch den Artikel 78 der

Deklaration vom 29. Mai 1816 auferlegt worden sei,
welche einem Besitzer der vor ihm besessenenbäuerlichen
Grundstücke obgelegen haben würden, insofern derselbe
zur Schulgemeinde gehörte.

Dieser Grundsatz beruht auf der Ansicht, daß unter den

im Artikel 78 der Deklaration vom 29. Mai 1816 gedachten
,;Kommunallasten«auch die Unterhaltungsbeiträgefür die Schul-
lehrer und die Schule mitinbegriffen seien, weil die Schulen
als Kommunalanstalten und nicht als Anstalten besonderer Ge-

sellschaftenund Sozietäten angesehen werden müßten. Da jedoch
diese Auffassung nach obiger Ausführung, welche auch durch
den Plenar-Befchluß des KöniglichenObertribunals vom 20.

Juni 1853 (EntscheidungenBand 25 S. 301) unterstütztwird,
nicht als zutreffend anerkannt werden kann, so erledigen sich
hierdurch auch die in dem gedachten Ministerial-Reskripte ge-
zogenen Folgerungen, ohne daß es auf den Umstand, daß der

Artikel 78 der Deklaration vom 29. Mai 1816 inzwischendurch
§. 1 Nr. 3 des Gesetzesvom 2. März 1850 aufgehoben ist, we-

sentlich ankommt. Die Verwaltungsbehördenhaben überdies
die in dem Reskripte vom 24. April 1842 ausgesprocheneAn-

sicht in neuerer Zeit nicht aufrecht erhalten.

Preußen: Freitassung von Schulumekhattuugsocitkägen.V.4·Apxi1187««7.500

Wenn iu der Deklaration vom 14. Juli 1836 (Ges.-Samml.
S. 208) angeordnet ist,

daß die Gutsherrn nicht verpflichtet sind, von den ihnen
v

bei der Regulirung zu ihrer Entschädigung abgetretenen
bäuerlichen Grundstücken zu den Bau- und Unterhal-
tungskosten der . . . . Schulhäuser und Schulmeifterge-
bäude Beiträge zu leisten,

sowird doch hieraus in der Revisionsschrift mit Unrecht gefol-
gert, daß das Gesetz hiermit im Allgemeinen die Beitragsver-
pflichtung der Gutsherrn anerkannt habe. Abgesehen davon,
daß im Agemeinen argumenta a contrario nur mit Vorsicht
anzuwenden find, erscheint es insbesondere im vorliegenden
Falle bedenklich, aus den für spezielleRechtsverhältnissegege-
benen Vorschriften der Deklaration allgemeine Bestimmungen
für Unterhaltung der Schulen herzuleiten. Von besonderer Be-

deutung ist die gedachte Deklaration für diejenigen Fälle, iu

welchen, wie in Schlesien, nach dem Edikte vom 14. Juli 1749

(Korn, Edikten-Sammlung Band 3 S. 317), die Dominien

für die eingezogenen bäuerlichenHufen nicht nur die Kommu-

nallasten, sondern-auch die vonden Gemeinden nach Maßgabe
des Grundbesitzes aufzubringenden Sozietätslasten zu leisten
haben (Stiehl, Zentralblatt 1860 S. 631).

Jn der Revisiousschrift wird ferner auf die Analogie der

Parochiallaften insofern Bezug genommen, als nach märkifchem
Rechte der Patron hinsichtlich der eingezogenen Bauerhöfe bei-

tragspflichtig sei, während doch die Kirchenunterhaltungslast
nicht als eine dingliche betrachtet werden könne. Ob diese letz-
tere Ansicht richtig ist, kann unerörtert bleiben, da die gedachte
Analogie bei der völlig verschiedenen rechtlichen Behandlung
der Parochiallasten und der Schulabgaben überhaupt nicht paßt.
Nur da, wo das Schulhaus zugleich die Küsterwohnungist,
mußte nach §. 37 Allgemeinen Landrechtes Theil li. Titel 12

die Unterhaltung desselben auf eben die Art, wie bei Pfarr-
.bauteu vorgeschriebenist, besorgt werden. Durch das Gesetz
vom 21. Juli 1846 hat indessen auch diese Bestimmung wesent-

licheBeschränkungenerlitten. Ueberdies sind in der Revisions-
schrift die neueren gesetzlichenBestimmungen im §. 31 Nr. 6

der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. Septem-
ber 1873 und Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Mai 1874 (Gef.-

lSamml.S. 147) unberücksichtigtgeblieben.
Die Gefahren, auf welche die Revisionsschrift für den Fall

hinweist, wenn der Gutsherr alle oder doch den größtenTheil
derBauergüter erwirbt, sind allerdings nicht zu verkennen; sie
sind indessen nur im Wege der Gesetzgebungzu beseitigen und

treten auch dann ein, wenn derartige Grundstückein den Be-

sitz eines Forensen übergehen, welcher unzweifelhaft nicht bei-

tragspflichtig ist (Reskript vom 20. August 1861 im Ministe-
rial-Blatt für die innere Verwaltung 1862 S. 8). Gemindert

werden diese Uebelstände dadurch, daß Landgemeindeu in den-

jenigen Formen, welche der §, 11 des Gesetz-esvom 14. April
1856 vorschreibt, befugt find, die Unterhaltung ihrer Elemen-

tarfchulen auf Kommunalfondszu übernehmenund daß, wenn

der betreffende Beschlußdie GenehmigungderAuffichtsbehörde
erhält, die Schulabgaben zu Kommunalabgaben werden. (Er-
kenntniß des KöniglichenGerichtshofes zur Entscheidung der

Kompetenz-Konfliktevom 10. Dezember 1870, Justiz-Minist-
Bl. 1871 S. 49).

«

.

Die angefochtene Entscheidung war hiernach gerechtfertig
-

und derenBestätigungauszusprechen.
Der Kostenpunktregelt sich nach §. 72, §. 76 des Geset-

zes vom Z. Juli 1875 (Gef.-Samml. S. 375).
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Urkundlichunter dem Siegel des KöniglichenOberverwal-

tungsgerichts und der Verordneten Unterschrift
(L. S.) Persius.

O. V. G. Nr. 865.

Erkenntnisz des KöniglichenGerichtshofes zur Entscheidung»der

Kompetenz-Konflikte,den Rechtsweg in Beziehung auf unverkurzte
Fortzahlung eines staatlichen Bedürfnißzuschussesfür ein stiidti-

sehes Ghmnasmm betreffend. Vom 13.v Januar 1877.

Jm Namen des Königs.
Auf den von dem KöniglichenProvinzial-Schulkollegium

zu N. erhobenen Kompetenz-Konfliktin der bei dem Königlichen
Kreisgerichtedaselbst anhängigen Prozeßsache

der Stadtgemeinde zu D., vertreten durch den dortigen
Magistrat, Klägerin,

wider

den KöniglichenFiskus, vertreten durch das Königliche

Provinzial-Schulkollegium zu N» Verklagten,
betreffend Zahlung eines Zuschusses für das Ghmna-
fium zu D.,

erkennt der KöniglicheGerichtshof zur Entscheidung der Kom-

petenz-Konflikte für Recht:
daß der Rechtsweg in dieser Sache für zulässigund der

erhobene Kompetenz-Konflikt daher für unbegründetzu

erachten.
Von Rechts Wegen.

Gründe

Zur Erfüllung des Normal-Etats für das städtischeGym-
nasium zu D. hat der Herr Minister der geistlichen,Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheitendurch Verfügung vom 18. Au-

gust 1873 dem Magistrat zu D. einen Zuschußvon jährlich
—-

Thlrn. bis zur Verbesserung der Verhältnisse der Kommune, je-
doch zunächstnur auf 8Jahre, aus Zentralfonds bewilligt. Da die

Rechnungen der Gymnasialkasseeinen Ueberschußder Einnahmen
über die Ausgaben in Höhevon —- Thlrn. für 1873, von —Thlrn.
für 1874 und von — Mark für 1875 ergaben, so wurde von dem

KöniglichenProvinzial-Schulkollegium zu N. angeordnet, daß
die über das Bedürfniß hinaus gezahlten Beträge von insge-
sammt — Mark zu erstatten und von dem für 1876 zu zah-
lenden Staatszuschusse in Abzug zu bringen seien. Die Stadt-

gemeinde D. hält diese Anordnung nicht für gerechtfertigt,weil

die Zusicherungdes Staatszuschussesvon —- Thlrn. auf 8 Jahre
unbedingt oder doch bis zur Verbesserung der Verhältnisseder

Kommune geschehen sei, weil ferner die Ueberschüssein den

Rechnungen der Jahre 1873 bis 1875 durch Mehrausgaben
des Jahres 1876 absorbirt würden und der durch Bewilligung
des Staatszuschusses beiderseits gewollte Zweck, eine größere
Belastung der Kämmereikasseüber die bisherigen Aufwendun-
gen für Zwecke des Gymnasiums . zu vermeiden, vereitelt
werden würde, wenn der Staatszuschußin den gedachten Be-

trägen einbehalten würde. Die Stadtgemeinde D., vertreten

durch den dortigen Magistrat, hat deshalb gegen den Fiskus,
vertreten durch das KöniglicheProvinzial-Schulkollegiumin N.,
bei dem KöniglichenKreisgerichtein N. dahin geklagt,

daß Fiskus für nicht berechtigt zu erachten,"von dem zu-

gesicherten Staatszuschusse die erwähnten Beträge von

zusammen —- Mark einzubehalten und derselbe zu ver-

urtheilen, die bereits fälligen Raten dieses Zuschusses
für das zweite und dritte Quartal 1876 mit —- Mark
an die Klägerin zu zahlen.

Noch vor der Klagebeantwortung hat das verklagteKönig-
liche PTOViUzkaleSchulkollegiumauf Grund des Gesetzes vom
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8. April 1847 den Kampetenz-Konflikterhoben und zu dessenBe-

gründung ausgeführt, der zur Durchführungdes« Romas-Be-

soldungs-Etats für das städtische Gymnasium zu D. aus

Staatsfonds bewilligte Zuschußsei ein Bedürfnißzuschuß,wel-

cher, da er nur nach Maßgabedes Bedürfnissesgeleistetwerde,
veränderlich sei und den Maximalbetrag von — Thlrn. nicht
übersteigendürernach erfolgter Rechnungs-Revision sei die Zu-
rückerstattungdes für die Jahre 1873 bis 1875 über das Be-

dürfniß hinaus gezahlten Staatszuschusses in Gemäßheit»der
über das Etats- und Kassenwesenbestehenden Vorschriften und

nach den aus diesen Vorschriften beruhenden Verwaltungsgrund-
sätzenangeordnet; dieses Verfahren unterliege nicht der richter-
lichen Kognition, sondern gehöre ausschließlichzur Kompetenz
der Staatsbehörden und der Ober-Rechnungskammer (Gesetz
vom 27. März 1872, §. 9 Nr. 2 — Ges.-Samml. S. 278).
Der Rechtsweg sei in der vorliegenden Sache außerdem auch
deshalb unzulässig,weil der Staatszuschußeine durch das Ve-

dürfniß bedingte Liberalität oder Schenkung sei und der Ge-

ber, also der Staat, zu bestimmen habe, ob und in welchem
Umfange das Bedürfniß vorhanden sei; hinsichtlich der einge-
klagten Beträge sei aber die Bedingung der Schenkung gar
nicht eingetreten.

Die Klägerin hält den Rechtsweg für zulässig, weil die

Klage auf dem Fudamente beruhe, daß zwischen dem Fiskus
und der Kommune ein Vertrag oder vertragsähnlichesVerhält-
niß zu Stande gekommen sei, nach welchem die Stadtgemeinde
bei Einführung des Normal-Etats die Forterhaltung des Gym-
nasiums, der Staat dagegen auf eine bestimmte Zeitdauer un-

bedingt die Gewährungeines Zuschusses übernommen habe;
der Richter habe zu beurtheilen, ob ein solcher privatrechtlicher
Vertrag, auf welchenldie Klage gestütztworden, vorliege.

Das Königliche Kreisgericht und« das Königliche Appella-
tionsgericht zu N. erachten den Kompetenz-Konflikt ebenfalls für
unbegründet

Diese Ansicht ist richtig. Die Klage stütztsich auf ein an-

geblich zwischen dem Staate und der Stadtgemeinde D. zu
Stande gekommenes Vertrags-Verhältniß und- die Klägerin
kann über das Vorhandensein eines solchen Vertrages und die

streitige Auslegung desselben, insbesondere auch über die Frage,
ob der Fiskus sich bedingungsweise oder unbedingt zur Zahlung
des Zuschussesverpflichtet habe, eine gerichtliche Entscheidung
verlangen. Die Behauptung des KöniglichenProvinzial-Schul-
kollegiums, daß der Staatszuschußnur nach Maßgabe des Be-

dürfnisses,sofern dieses von den Staatsbehörden und der Ober-

Rechnungskammer anerkannt werde, zu leisten sei, kann den er-

hobenen Kompetenz-Konflikt nicht rechtfertigen. Jst diese Be-

hauptung nach den bezüglichder Bewilligung des Staatszu-
schussesstattgefundenen Verhandlungen richtig, so hat der Rich-
ter zu prüfen, ob darnach die Klage als unbegründetzurückzu-
weisen ist. Der Rechtsweg an sich wird aber dadurch nicht
ausgeschlossen.

Berlin, den 13. Januar 1877.

KöniglicherGerichtshofzur Entscheidungder Kompetenz-Konflikte
(L. s.) v. Könen.

Pr. L. 1909.

Ministerial-Erlaß, die Anwendungdes Gesetzes vom Il. Juli
1822 auf Schulabgaben in der Provinz Preußen betreffend.

Vom 29. März 1877.

Berlin, den 29. März 1877.

Aus zahlreichen Beschwerden der betreffenden Beamten

meines, des»unterzeichneten Finanz-Ministers, Ressorts, sowie aus
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verschiedenen aus der dortigen Provinz hierher gelangten Prä-

stationsnachweisungen fchulbaupflichtiger Gemeinden habe ich er-

sehen, daß in neuerer Zeit Beamte bei der Vertheilung Von

Schullasten und insbesondere von Schulbaulasten dadurch über-

bürdet worden sind, daß die Vorschriften des Gesetzes vom Il.

Juli 1822 (Ges.-S. Jahrg. 1822 pag. 184) auf sie keine An-

wendung gefunden haben.
Die §§. 38 2c. der Schulordnung vom II. Dezember 1845

lassen indessen keinen Zweifel darüber, daß in ihrem Geltungs-
bereiche die Schullasten zu den von den betreffenden politischen
Gemeinden aufzubringenden Gemeindeabgaben gehören, und

also auch für ihre Vertheilung jenes Gesetz maßgebend ist.
Dieser Grundsatz ist bisher stets festgehalten, weswegen die

Königl. Regierung namentlich auf meinen, des Ministers der

geistlichen2c. Angelegenheiten, Erlaß vom 9. April 1859 (Mi-
nist.-Bl. für die Verwaltung des Innern de 1859 Seite 142)
hingewiesen wird. Dieselbe wird daher veranlaßt, nicht allein

selbst diesem Grundsatze in vorkommenden Fällen geeignete Be-

rücksichtigungzu Theil werden zu lassen, sondern auch durch ent-

sprechende allgemeine Verfügungen sowohl die mit der Umle-

gung der Schullasten sich befassenden Behörden, als auch die

zur Einwirkung hieran berufenen Aufsichtsinstanzen mit nähe-
rer Weisung zu versehen und dadurch den eventl. im Verwal-

tungsstreitverfahren gemäß §. 77 Nr.1 und §. 78 Nr. 2 des

Gesetzes vom 26. Juli v. J. (Ges.-S. Jahrg. 1876 pag. 297)
zu entscheidenden Beschwerden vorzubeugen

Der Finanz-Minister. Der Minister der geistlichenec.

Cam p h a us en. Angelegenheiten

An Falk.
die KöniglichenRegierungen in der rovinz Preußen.

F. M. 1I. b. 19289 IV. 13417 . 3773.
M; d. g. A. U. In. 7478.

Ministerial-Erlasse, die Größe der Schulzimmer, den Zuwachs
der Kinderzahl nnd den Kubikinhalt betreffend. Vom 2. Oktober

1876 nnd 23. Januar 1877.

l.

Berlin, den 2. Oktober 1876.

Der KöniglichenRegierung eröffne ich aus den Bericht vom

s. Augustd. J., daß, da zur Zeit-nicht mehr als 105 Schulkinder .

die Schule zu N. besuchen, und Nachweise für einen ungewöhn-
lichen Zuwachs der Bevölkerungnicht beigebracht sind, zwei
Schulklassen für je 60 Kinder um so mehr als ausreichend er-

achtet werden müssen, als dieselben noch einem Zuwachs von

14,30-o der vorhandenen Kinderzahl entsprechen, und in der

Regel ein Mehr von 100Xounter gewöhnlichenVerhältnissen
sich als sauskömmlicherweist. Die Auffassung des Berichtes,
daß ein Grundflächenmaßvon 0,6 UMeter pro Kopf sowohl
bezüglichdes Verkehres als der Ventilation in dem Unterrichts-
raum kaum genüge, kann nicht anerkannt werden, vielmehr ist
sowohl das erwähnte Grundflächenmaß,als das in dem Bau-

plane verzeichneteHöhen-Lichtmaß der Klassen von 3,8 Meter

erfahrungsmäßigin beiden Beziehungen ausreichend. Ande-

rerseits würde der nach dem Berichte höchstdürftigenGemeinde
eine kaum zu rechtfertigende Ausgabe für die Heizung von

Schulklassen aufgebürdet werden, die für die Ausnahme von

80 Kindern vorgesehen sind, und nur von ca. 50 Kindern be-

sucht werden.

Es ist daher bei dem Neubau des Schulhauses zu N. nur

auf die Herstellung von zwei Klassen für je 60 Kinder Bedacht
zu nehmen.
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Dagegen erscheint es angezeigt, die Wohnungsräume zu
2 Familien-Wohnungen einzurichten, sofern die Berufung eines

zweiten Lehrers in Aussicht steht.

Schließlichwird noch bemerkt, daß bei Treppen, die für

den Verkehr von Schulkindern dienen, gewundene Stufen nicht

zulässig sind, und 1,25 Meter als geringste Breite der Trep-
penarten zu beanspruchen ist.

Die KöniglicheRegierung veranlasse ich, nach diesen Rich-
tungen hin die Vorlagen abändern zu lassen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
«

Jm Auftrage: Förster.

die KöniqligxlRegierung zu N-
G. 111. 6206. .

2.

Berlin, den 23. Januar 1877.

Die KöniglicheRegierung erhält die Anlagen des Berichtes
vom 25. November v. J., betreffend den Neubau eines zwei-
klassigen Schulhanses zu N. mit dem Bemerken zurück,daß die

Anstände, welche gegen die technischen Vorarbeiten bereits in

dem Erlasse vom 2. Oktober v. J. (G. lll. 6206) geltend ge-

macht wurden, durch den Bericht keineswegs erledigt wor-

den sind,
Bei der von der Königlichen Regierung beanspruchten

Grundfläche von 0,75 DMeter pro Kopf der Klassenfrequenz
und dem beabsichtigtenHöhenmaßvon 3,8 Meter der Unter-

richtslokale würde das Kubikmaß der Klassen pro Kopf auf

28,5 Kubikmeter gesteigert werden, während dasselbe in den

übrigen Provinzen des Staates nur 3,14 X 0,6 oder 18,8 Ku-

bikmeter oder nicht mehr als 2-3 jenes Maßes beträgt,und sich
bisher als auskömmlicherwiesen hat.

Da nun die Baukosten unter gleichenVerhältnissen in dem

gleichen Maße wachsen, so würde für die Schulen des dorti-

gen Vezirkes der Bau-Aufwand um 50 pCt. höher ausfallen
als in den übrigen Provinzen. 2c.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

A
Jm Auftrage: Förster.

’
U

die KöniglicheRegierung zu N.
Gr. 111. 8533.

Ministerial-Erlaß, das Etatsjahr für die einen staatlichen Be-

dürfnißzuschuszbeziehendenftädtischenhöherenUnterrichtsanstalten
betreffend. Vom 7. April 1877.

Berlin, den 7. April 1877.

Dem KöniglichenProvinzial-Schultollegium eröffne ich,
nach Kommunikation mit der KöniglichenOber-Rechnungskam-
mer, auf den Bericht vom 23. Januar d. J., betreffend die

Anwendung des staatlichen Etatsjahres auf städtische höhere
Unterrichtsanstalten, wie ich nicht zu genehmigen vermag, daß

bezüglichderjenigen Unterrichtsanstalten, welche Bedürfnißzu-
schüsseaus Staatsfonds beziehen, das Kalenderjahr als Etats-

jahr beibehalten und in den Attesten über die Verwendung der

staatlichen Bedürfnißznschüssedas vorhergegangene Kalender-
jahr als Zeitraum der Verwendung bezeichnetwerde.

Die Beibehaltung des Kalenderjahres als Rechnungsperiode
für diese Anstalten würde die Durchführung der auf die Aus-

führung des Staatshaushaltsetats bezüglichenGrundsätzeund

Vorschriften für diese Anstalten unmöglichmachen. Dagegen
sind die betheiligtenStädte auch in dem Falle, daß sie für
diese Anstalten das staatliche Etatsjahr einführen,in der Lage,
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für den siädtischenHaushalt das Kalenderjahr als Rechnungs-
jahr beizubehalten, und jedenfalls find die aus der Anwendung

verschiedener Rechnungsperioden hervorgehenden Nachtheile für
die Städte nicht größer, als sie durch einen Beschluß auf Nicht-

einführungdes staatlichen Etatsjahres für die vom Staate sub-
ventionirten Anstalten der Staatsverwaltung ohne Rücksichtda-

rauf angesonnen werden, daß letzteregerade in den hierbei in Be-

tracht kommenden Beziehungen an die Beachtung bestehenderGesetze
gebunden ist, während den Städten eine freie Entschließungzusteht.

Jn Betreff der in dem Berichte genannten Gymnasien,
welche nur solche Zuschüsseaus der Staatskasse beziehen, die

aus Grund rechtlicher Verpflichtung gewährt werden, unterliegt
die Beibehaltung des bisherigen Etatsjahres keinem Bedenken.

An
das KöniglicheProvininl-Schulkollegium zu N·

Abschrift erhält das KöniglicheProvinzial-Schulkollegium
zur Kenntniß.

Der Minister der geistlichenic. Angelegeheiten.
An

sämmtlicheübrige Königl. Provinz-int-Schulkollegien.
U. II. 726.

»

Kaiserthnm Oesterreich
Ministerial-Erlaß, den NormalsLehrplan der höherenGewerbe-

fchule betreffend. Vom 21. Juni 1877, Z. 7403.

Um den höherenGewerbeschulen eine neue Quelle des Zu-
zuges von Schülern zu eröffnen,und um andererseits den Schü-
lern der Bürgerschulen(beziehungsweiseachtklassigenVolksschu-
len), welche bisher von einem regelmäßigenUebertritte an eine

höhereLehranstalt ausgeschlossen waren, die Möglichkeit weiterer

Ausbildung für einen praktischen Beruf zu bieten, hat der Mi-

nister für Kultus und Unterricht angeordnet, daß an den hö-
heren Gewerbeschulen in Brünn, Czernowitz, Pilsen und

Reichenberg vom Schuljahre 1877X8 angefangen Vorberei-

tungsklassen errichtet werden. Jn dieselben erfolgt die Aus-
nahme regelmäßig entweder aus Grund eines Zeugnisses über
die mit gutem Erfolge absolvirte dreiklassige Bürgerschule(be-
ziehungsweise achtklassige Volks- oder Bürgerschule) oder auf
Grund eines Zeugnisses guter Fortgangsklasse über die dritte

Klasse einer mit dein Oeffentlichkeitsrechteversehenen Realschule
oder eines gleichartigen Gymnasiums, an welchem das Zeich-
nen einen obligaten Unterrichtsgegenstand bildet.

An den höheren Gewerbeschulen hat in Zukunft folgender
Normal-Lehrplan in Anwendung zu kommen:

Normal-Lehrplan der höherenGewerbeschule.
A. Vorbereitungsklasse.

Obligate Lehrgegenstände.
Deutsche Sprache, wöchentlich5 Stunden. Wiederho-

lung der Formenlehreund Syntax. Belehrung über Rechtschrei-
bung, mit zahlreichen praktischen Uebungen. Lesen von Mu-

sterstückenbeschreibender und erzählender Art. Mündliche Wie-

derholung des Gelesenen und schriftliche Bearbeitung von Le-

sestücken. Briefe. —- Alle 14 Tage eine Schularbeit.
Geographie, wöchentlich3 Stunden. UebersichtlicheWie-

sdekholuttg der mathematischen und physikalischen Geographie.
Spezielle Geographie von Europa, mit besonderer Berücksichti-
SUUS der österreichisch-ungarifchenMonarchie Uebersichtliche
Behandlung der übrigenErdtheile.

Algebra, wöchentlich5 Stunden. Die vier Grundope-
rationen mit allgemeinen Zahlen. Größtes gemeinschaftliches

- pern.
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Maß und kleinstes gemeinschaftlichesVielfaches. Lehre von den

gemeinen Brüchen. Gleichungen 1. Grades. Alle 8 Tage eine

Schularbeit.
«

Geometrie, wöchentlich4 Stunden. Ebene Geometrie

mit Uebungen im Lösen Von Konstruktionsaufgaben.
Geometrisches Zeichnen, wöchentlich4 Stunden. Ue-

bungen in geometrischenKonstruktionen Einführung in das We-

sen der Projektion von Punkten, Linien und einfachenKörpern.
Experimental-Physik, wöchentlich4 Stunden. Die

wichtigsten physikalischenGrundlehren mit besonderer Berücksich-
tigung der Kapitel: Schall, Licht,Magnetismus und Elektrizität.

Chemie, wöchentlich3 Stunden. Uebersichtder wichtigsten
Grundstoffe und ihrer Verbindungen, mit besonderer Berücksichti-
gung ihres natürlichenVorkommens, jedochohne tieferes Eingehen
in die Theorie und ohne aussührlicheBehandlung der Reaktionen.

Freihandzeichnen, wöchentlich6 Stunden. Das Flach-
ornament, das freie Nachzeichnenelementarer geometrischerKör-
performen. Anleitung zum entsprechenden Gebrauche der Farbe.

B. Höhere Gewerbeschule.
I. Obligate Lehrgegenstände.

1. Jahreskurs
Für alle Fachabtheilungen:

Deutsche Sprache, wöchentlich3 Stunden. Lesen von

Uebersetzungenaus den klassischenDichtungen der Griechen und

Römer. Lesen und Erklären von Musterstücken aus der neue-

ren Literatur der Deutschen mit den nothwendigsten Belehrun-
gen über das Wesen und die Form der drei Hauptarten der

Poesie. Schriftliche Uebungen im Anschlusse an die Lektüre.

Die wichtigstenGeschäftsaussätze.Alle 14 Tage eine Schular-

:
beit, alle 4 Wochen eine Hausarbeit.

Geschichte und Geographie,- wöchentlich3 Stunden.

Geschichte des Alterthums unter gleichzeitiger Wiederholung der

einschlägigenPartie der Geographie.
Mathematik, im I. Semester 10, im Il. Semester 6

Stunden wöchentlich. a) Algebra, kurze Wiederholung der.
Grundoperationen und der Gleichungen 1. Grades. Die Lehre
von den Potenzen und den Wurzelgrößen. Gleichungen2. Grades.

Logarithmen. Uebungen im Gebrauche der Logarithmen. Pro-
gressionen. Zinseszinsrechnung. — b) Geometrie, Planime-
trie, vom wissenschaftlichenStandpunkte aus behandelt. Aus-

gaben aus der rechnenden Geometrie und Konstruktion alge-
braischer Ausdrücke Ebene Trigonometrie. Stereometrie. Alle

8 bis 14 Tage eine Schularbeit, alle 14 Tage eine kurze
Hausarbeit. -

Physik, wöchentlich4 Stunden. Wiederholung der wich-

tigsten physikalischenGrundlehren, Statik und Dynamik fester,
tropsbar flüssiger und gasförmiger Körper, Wärme, Akustik
und Optik, auf experimenteller Grundlage und mit wissenschaft-

licher Begründung. Grundlehren der Meteorologie.
Chemie, wöchentlich4 Stunden. Die chemischenGrund-

gesetze; Atome und Moleküle; Werthigkeitslehre. Die einzel-
nen Grundstoffe und ihre praktisch wichtigsten Verbindungen-
Grundlehren der organischen Chemie.

Mechanifch-technische Abtheilung. .

Darstellende Geometrie, wöchentlich9 Stunden. (2
Stunden Vortrag, 7 Stunden Zeichnen.) Gemeinschaftlich mit

der bautechnischen Abtheilung. — Vollendung der Lehre von

den Projektionen. Drehungen. Schnitte der Ebene mit Kör-

Durchdringungen. Das Wichtiste über Schattenlehre,

Perspektive und Axonometrie in ihren Anwendungen auf die

Praxis und mit Rücksichtauf den künftigenBeruf des Schülers.

c
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Mechanik, im ll. Semester wöchentlich4 Stunden. Ge-

meinschaftlich mit der chemisch-technischenAbtheilung. —- ZU-
sammensetzung und Zerlegung der Kräfte in der Ebene unter

Berücksichtigungder graphostatischen Methoden. Schwerpunkts-
bestimmungen. Von den Widerständen der Reibung und Seil-

steifheit. Einfache Maschinen, Elemente der Festigkeitslehre.
Alle 14 Tage eine kurze Hausarbeit.

Freihandzeichnen, wöchentlich6 Stunden. Gemein-

schaftlich mit der chemisch-technischenAbtheilung. Das Nach-
zeichnen geometrischerKörpersormen nach Modellen. Uebungen
im Aufnehmen und Skizziren von Maschinentheilen.

Bau-technische Abtheilung.
Darstellende Geometrie, wöchentlich9 Stunden. Ge-

meinschaftlich mit der mechanisch-technischenAbtheilung.

Baukunde, im II. Semester 4 Stunden. Baukonstruk-
tionslehre: Die Stein- und Holzverbindungen. .

Freihandzeichnen, wöchentlich6"Stunden. Das Zeich-
nen nach plastischen Vorlagen, vorzüglich der ornamentalen

Motive an architektonischenGliederungen. Ein- und mehrfar-
bige Behandlung des Ornamentes der wichtigsten Stylepochen.

Chemisch-technische Abtheilung.
Darstellende Geometrie, wöchentlichZ Stunden. Vol-

lendung der Lehre von den Projektionen. Das Wichtigste über

Drehungen, Schnitte und Durchdringungen, nebst entsprechen-
den Konstruktionsübungen.

Mechanik, im Il. Semester 4 Stunden. Gemeinschastlich
mit der mechanisch-technischenAbtheilung.

Freihandzeichnen, wöchentlich 6 Stunden.

schaftlich mit der mechanisch-technischen Abtheilung.
Mineralogie und Geognosie, wöchentlich3 Stunden.

Gemein-

Kenntniß der wichtigsten Mineralien nach krystallographischen,
!

physikalischen und chemischen Grundsätzen. Grundzüge der

Geognosie.
"

-

lI. Jahreskurs.

Für alle Abtheilungen:
Deutsche Sprache, wöchentlich 3 Stunden. Lesen aus-

gewählterprosaischer Stücke und Proben lyrischer und didakti-

scher Poesieunter Mittheilung der Hauptdaten aus der Bio-

graphie der gelesenen Schriftsteller. Uebungen im mündlichen

Vortrage und Verwerthung des Gelesenen zu schriftlichen Aus-

sätzen. Alle 14 Tage eine. Schularbeit, alle 4 Wochen eine

Hausarbeit. .

Geschichte und Geographie, wöchentlich3 Stunden.

Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit bis zum westfä-

lischen Frieden unter Berücksichtigungder damit im Zusam-
menhange stehenden geographischen Daten.

Mechanisch-technische Abtheilung.
Mathematik, im«I. Semester 6 Stunden, im ll. Seme-

ster 2 Stunden wöchentlich. Wiederholung und Durchübung
des früher behandelten Lehrstoffes. Kurvenlehre: die Gerade in

der Ebene und im Raume, die Kegelschnitte, die chklischenKur-

ven und die Spiralen. Alle 14 Tage eine kurze Hausarbeit
aus der Mathematik (oder Mechanik).

Mechanik, im l. Semester 4, im Il. Semester 8 Stun-

den wöchentlich.Zusammensetzung und« Zerlegung der Kräfte
im Raume. Die allgemeinen Gleichgewichtsbedingungen für
freie und unterstützteKörper. Repetitionund Erweiterung der

Festigkeitslehre. Freie und zwangsläufigeBewegung des ma-

teriellen Punktes in der Ebene. Relative Bewegung. Dyna-
mik fester Körper. Lehre vom Stoffe.
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Maschinenbau, wöchentlich 18 Stunden (4 Stunden

Vortrag, 14 Stunden Zeichnen). Konstruktion und Herstellung
der Maschinenelemente.

Mechanische Technologie, wöchentlich 3 Stunden.

Technologie des Eisens und des Holzes mit besonderer Berück-
sichtigung der Lehre von den Werkzeugsmaschinen.

»

Chemische Technologie, wöchentlich2 Stunden. Ge-

meinschaftlich mit der bautechnischen Abtheilung. — Heizung
und Heizmaterialien. Beleuchtungsstoffe und Beleuchtungswe-
sen. Technologie des Thones, Glases, Gypses und des Mör-
tels. Prinzip der Brennerei, der Brauerei und der Zucker-
fabrikation.

Bau-technische Abtheilung.
Baukunde, wöchentlich13 Stunden. (4 Stunden Vor-

trag, 9 Stunden Zeichnen). Fortsetzung der Baukonstruktions-
lehre, umfassend alle jene Arbeiten, welche zur Herstellung ei-

nes Gebäudes erforderlich sind, und zwar: Erd-, Maurer-,
Steinmetz-, Zimmermanns-, Dachdecker-,Spängler- und Schlos-
serarbeiten. — Baumaterialienlehre.

Baumechanik, wöchentlich6 Stunden. Zusammensetzung
und Zerlegung der Kräfte; Lehre von der Schwere, Stabilität
und Festigkeit und ihre Anwendung auf Baukonstruktionen.
Lehre von der mechanischen Arbeit. Theorie der Hebemecha-
nismen.

·

Architektonische Formenlehre, wöchentlich6 Stun-
( den. Erläuterung der Säulenordnungen. Form und Ausdruck

der Gesimsglieder im Allgemeinen. Sockel-, Gurt-, Brüstungs-
f

und Hauptgesimse Giebelausbildungen. Prosilirung von Thür-
und Fenstereinfassungen mitAnwendung der Schattenkonstruk-
tion beim Zeichnen· Anordnung ganzer Faeaden

Chemische Technologie, wöchentlich2 Stunden.

ineinschaftlich mit der mechanisch-technischenAbtheilung.
Freihandzeichnen, wöchentlich6 Stunden. Das Zeich-

nen nach plastischen Vorlagen. Anwendung der Formenlehre
mit besonderer Berücksichtigungder zur architektonischen Aus-

schmückungdienenden anamente Uebung in der Ausführung

Ge-

« mit der Feder.

Chemisch-technische Abtheilung.
Allgemeine Chemie im I. Semester, wöchentlich8

«

Stunden. -

a) Eingehendere Behandlung der anorganischen Che-
mie mit wissenschaftlicherBegründung der chemischenTheorien.
Ergänzung des im l. Jahreskurse abgehandelten Lehrstosfes
durch Besprechung auch jener selteneren Elemente und chemi-
schen Verbindungen, deren Kenntniß für das Studium der

analytischen und technischen Chemie nothwendig ist. Tieferes
Eingehen in die chemischen Reaktionen.

b) Organische Chemie, in gleicher eingehender Behand-
lung wie oben. .

«

Technische Chemie und chemische-Technologie, im

Il. Semester 8 Stunden wöchentlich. Natürliche Wässer; Prü-

fung und Reinigung derselben im Großen. —- Fabrikmäßige
Gewinnung der verschiedenen chemischenProdukte. Metalloide,
Säuren, Salze. —- Ziindwaarenfabrikation, Schießpulverfabrika-
tion. Technologie des Kalkes, Gypses und Mörtels. Glas- -

und Thonwarensabrikation 2c. Heizmaterialien und Heizung.
Beleuchtungsstoffeund Beleuchtungswesen.

-

Praktische Uebungen im chemischenLaboratorium, wö-
chentlich 20 Stunden. Dieselben sind mit Vorträgen»über
analytische Chemie verbunden und erstrecken sich auf qualita-
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tive Analyse, Darstellung einiger leicht zu gewinnender chemi-
scher Präparate und Ausführung leichterer quantitativ-er Be-

stimmuugeu.
Mechanik, wöchentlich2 Stunden, Geodhnamik. Gleich-

gewicht und Bewegung tropfbarflüssigerund gasförmigerKör-

per, mit besonderer Berücksichtigungder für die technischeChe-
mie wichtigen Kapitel.

Maschinenkunde, wöchentlich3 Stunden. Erklärung
der zum Zählen und Messen dienenden Maschinen. Das Noth-
wendigste über die Konstruktion von Zahnkurven, Beschreibung
und Konstruktion der wichtigsten Maschinenbestandtheile.

III. Jahrerskurs.

Für alle drei Abtheilungen:

Deutsche Sprache, wöchentlich2 Stunden. Lesen von

Proben dramatischer Dichtungen mit kurzer Belehrung über die

Entwickelung und das Wesen der dramatischen Poesie. Ueber-

sicht der Hauptmomente der Literaturgeschichte. Schriftliche Ue-

bungen, Dispositionen, Abhandlungen

Geschichte und Geographie, wöchentlich3 Stunden.

Fortsetzung der Geschichte der Neuzeit mit Hervorhebung der

kulturhistorifchen und volkswirthschaftlichenMomente. Grund-

züge der vaterländischenVersassungslehre.
"

Mechanisch-technische Abtheilung.
Theoretische und angewandte Mechanik, wöchent-

lich 8 Stunden. Die Mechanik der Zwischenmaschinenund der

gebräuchlichsteuBewegungsmechanismen. Hydraulik. Theorie
der Wassermotoren, der Pumpen und Ventilatoren. Mechani-
scheWärmelehrein Bezug auf Gase und Dämpfe Theorie der k

Dampfmaschinen und der kalorischen Maschinen. »(D«ie ange-
"

wandte Mechanik kann je nach Eignung der vorhandenen Lehr-
kräfte von der theoretischen Mechanik, die dann 4 Stunden be-

hält, getrennt und mit dem Maschinenbau vereinigt werden,
welcher dann 12 Stunden wöchentlicherhält.)

Maschinenbau, wöchentlich8 Stunden. Konstruktion der

Sperr- und Bremswerke, der Auszugsmaschinen (Flaschenzüge,
Winden, Krahne), der Pressen, Pumpeu, Wasserräderund Tur-

binen. Dampfkessel-Anlagen. Konstruktion der Dampf-, kalo-

rischen und Gaskraftmaschinen, der Dampfsteuerungen (Schieber-,
Ventil- und Hahnsteuerungen). Das Wichtigsteüber den Bau

der Werkzeugsmafchinen. Anleitung zur Montage, insbesondere
der Transmissionen.

«

Maschinenzeichuen, wöchentlich 13 Stunden. Kon-
struktion zusammenhängenderMaschinentheile. Aufnahme von

Maschinen. Konstruktion von Maschinen nach gegebener Skizze,
oder nach gegebenem einfachen Programme.

Mechauische Technologie, wöchentlich 3 Stunden.

Gemeinschaftlichmit der chemisch-technischenAbtheilung. Spin-
nerei und Weberei mit Berücksichtigungdes einschlägigenMa-

schinenbaues. Mühlen» Papierfabrikation.
Baukunde und Bauzeichnen, wöchentlich2 Stunden.

Gemeinschaftlichmit der chemisch-technischenAbtheilung. Ele-

menteder Bau-Konstruktionslehre.
·

.

Bau-technische Abtheilung.
Baukunde, im l. Semester 26, im H. Semester 22

Stunden wöchentlich-
a) Vortrag mit Skizzirübungeu: Jnnerer Ausbau.

Tischler-- Schlosser-,Anstreicher-, Glaser-, Hafner-, Maler-, Ta-

pezierer-- Vergolder-, Bildhauer- und künstlichePflastekungs-Ar-
beiten. Heizung und Feuerung. Wasser-, Telegraphen- und

i

S die Bedürfnissedes Gewerbes.

Aborte und Senkgruben. Fundirungen. Ei-

senkonstruktionen des Hochbaues. Baubetrieb. Verfassen von

Vorausmaßen und Bauverträgen. Erläuterung der Bauge-
setze Kenntniß der Hausadministration.
Vorführung der verschiedenen Typen der gebräulichsten

städtischenund landwirthschaftlichen Gebäude nebst Erläuterun-

gen über Lage, Größe und Zusammenhang der betreffenden
Räumlichkeiten

b) Zeichnen: Uebuugen im Entwersen von landwirth-
schaftlichen und städtischenGebäuden nach gegebenen Pro-
grammen.

Bau-Styllehre, wöchentlich2 Stunden. Die besonderen
Merkmale der Baustyle mit Berücksichtigungdes ornamentalen und

konstruktiven Details, und zwar: die Bauster des Orients; Sh-
stem der griechischenund römischenBaukuust, und die wichtigsten ,

Denkmäler derselben. Charakteristik der byzantinischenund moha-
medauischen Baustyle, der romanischen und insbesondere der go-
thischen Baukunst. Erläuterung der italienischen Renaissantpeund

Hinweis auf die Renaissanee in den übrigenLändern. Kurze Be-

trachtung der vornehmsten Bauten des 18. und 19. Jahrhunderts
Vermessuugskunde, im lI. Semester 4 Stunden wö-

chentlich· Lehre von den gebräuchlichstenMeß- und Nivellir-

Instrumenten Praktische Uebungen im Abstecken,Aufnehmen
und Nivelliren. Situationszeichnen.

·

Freihandzeichuen, wöchentlich 6 Stunden. Zeichnen
und Entwersen von ornamentalen Baudetails in Naturgröße
mit Zuhilfenahme plastischer Vorlagen.

Chemisch-technische Abtheilung.
Technische Chemie und chemische Technologie,

wöchentlich 6 Stunden. Metallurgie und Metallpräparate in

Farben. Organische Farbstoffe und Farben. Färberei, Dritt-

kerei und Bleicherei. Landwirthschaftliche Gewerbe.
Der Unterricht wird durch Besuche von Fabriken und

Gasleitungen.

« Werkstätten vervollständigtund anschaulich gemacht. Die im
’

Kronlande am meisten vertretenen Gewerbe sind eingehender
zu behandeln.

Praktische Uebungen im chemischen Laboratorium,
wöchentlich22 Stunden. Fortsetzung des im Il. Jahreskurse
begonnenen Unterrichtes.

Maschinenkunde, wöchentlich3 Stunden. Die Moto-
ren. Verwendung und Messung der Wasserkraft. Beschreibung
und Erklärung der vertikalen und» horizontalen Wasserräder
und der Wassersäulenmaschinen.Verwendung der Dampfkraft.
Dampferzeuguug. Beschreibung und Erklärung der Dampf-«
maschinen.

Mechanische Technologie, wöchentlich 3 Stunden.

Gemeinschaftlich mit der mechanisch-technischenAbtheilung.
Baukunde und Bauzeichnen, wöchentlich2 Stunden.

Gemeinschaftlichmit der mechanisch-technischenAbtheilung.
2. Freie Lehrgegenstände.

Steinschnitt, im Wintersemester wöchentlich3 Stunden;
für Schüler des Il. und III. Jahreskurses der bautechnischen
Abtheilung.

Modellireu in Thon, Gyps, Holz und Stein, wöchent-
lich 3 Stunden.

Komtoirwissenfchaften, wöchentlich2 Stunden. Buch-
haltung, Komptoirarbeiten nnd Korrespondenz mit Rücksichtan

Das Wichtigste über Wechsel
und Wechselrecht.

.-.————..
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Vertheilung der Lehrgcgenftändc an der höh.Gewerbcfchule in den Abth.: A) für Mechaniker, Bsfür das Baufakh (Baugewcrbe), G)für Chemiko

asz« 1. Jahreskurs. II. Jahre-Kurs 111. Jahreskurs.
OF

—- .

bl, G t» d
Zspsz A. B. e. A. B. e. e. B. o.

d c c .
.Z

«-

qTsp """.-
«-

. . . . . . . . . . ·"—".’—""". · . —.—f-"TDrgategnsanse
Läegzsgzieegggegeegsegg8 O G G G G G G O G G G G G G G TO O »O
X Heegsoiqloigsixcsqsispxcqioiqsoi

DeutscheSprache ... 5 3 3 3 3 313 3 3 3 3 313 2 2 2 2 2 2

Geschichteund Geographie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mathematik . . . . . 9 10 6 10 6 10 6 6 2 — — — — —- ——- —-
— — —

Physik.......... 4444444——————-———————

Chemie (allgemeine). . . . . . . 3 4 4 4 4 4 4 —- — 8 —- —— — —
— —

TechnischeChemie und chemischeTech-
nologie.........—————-————222s2—8————66

Praktische Uebungen im Laboratorium. —- —— —- — — — —- — — —- — 20 20 — —- —
—- 22 22

Darstellende Geometrie und Zeichnen 4 9 9 9 9 3 3 — —- — —- — — — —
—- — —-

Mechanik . . . . . . .
—- — 4 — —- — 4 4 8 — — 2 2 8 8 —- — —-

Freihandzeichnen . . . 6 6 6 6 6 6 6 —- 6 — — 6 6 — —-

Mineralogie und Geognosie — — — — — 3 3 —-

j
— — —- — — —- — — —

Maschinenbau. .
— —- — — —- — — 43 4 — —- 3 3 8 8 —

— 3 3

Maschinenzeichnen . .
— —- — —- —— —- —— 14 14 —- —— — — 13 13 —-

— — —-

TgiechangcheTechnologie —- — —- — — — —- 3 3 — — — — 3 3 —- — 3 3
-aukune..... —————— 4—————-—4 4——s
Bauzeichnen — — —— ———

——«—— 9 9—— —s2 LLW22l2 2

Baumechanik. . .
— ———-—————————«-— 616———————-—— ———

ArchitektonischeFormenlehreu. Styllehre — —- — —- —
—- — —- - GI 6 —- —- — — 2 2 —- —

Vermessungskunde . . . . . . .

— —- —— —- — —- —-— — s —
—- — — — —- —— —- 4 — —

Summe der wöchentl.Lehrstunden 34 39 s 39 39 s 39 36 I 36I 39 ; 39 39 ; 39 39 l 39 39s .39 Zes 39 413 41

Die ,,Deutfche Schnlzeitung«,
Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

s J I x

Fr. Eduard Keller,
enthält in Nr. 32: Amtliches. Leitartikel:
Taubstnmmenanstalten von Otto Danger. Der Jammer der englischen
Rechtschreibung Korrespondenzen: Berlin (Unterredung mit dem Für-
sten Bismarck Unterrichtsgesetz. Ersatz des geistlichen Lehrpcrsottals. Dis-
pensation vom Religionsunterricht Personalien); Rummelsburg b. Berlin
(Heranziehnng der Lehrer zur Schulfteuer); Aus Westpreußen(Hr. v. Besser-
Brausen); Habelschiverdt (Vom Seminar); Osnabriick (Knrsus in der Experi-

mentalphysik. Schnlbesuch auf dem platten Lande in der Sommerzeit); Aus
dem Paderborn’schen(Neue Agitation katholischer Pfarrer); Aus dem Rgbz.
Wiesbaden (Lehrerbesoldungen in Frankfurt a. M.); Aus Thüringen (Zeichen-
Ansstellung); Gera (Der ReußischePestalozziverein); Dresden (Stellung der

Lehrer an höh. Unterrichtsanstalten); New-York (Statistisches. Mißbräuche.
Normalschulen Schulbiicher. Schulrath. Freie deutsche Schule. Lieder-

Zur Organisation der

krank. Nationales Erziehungsbureau·Hygienisches); Vom Kap (Schul1vesen).
Vermischtes:
Anzeigen. —

Konng Prenssisehes,
Grossherzogl ERNST-lies-

. Herzogl sächsischcs, «

Fürsti. thenzollekn’sehes ..

und

kein-sit Kamänisehes

anoforle- u. Kunst-lustitul,
Magåebukg, Berlinerstu Ur. 25 u. 26.

Beste Bezugsquelle für preisgekrönte Piauiuckz Flüch,
Harmoniums (Estekaottage-Orgeln) nnd Ocldruck-Gcmåldc
Jeden Heute-s- Akqutsith durch leichtcfte Ratenzahlunacn. -

Fünfiahrige kontraktlichc Garantie. Die Herren Lehrer er-

halten bekannten Rabatt. An- und Verkauf gebrauchter Instrumente
Preislistem Prospekte nnd illustrirte Kataloge gratis. [75]

Wilhelm Emmerz
Jnhaber der Verdienst-Medaille für Kunst

nnd Wissenschaft.

Palermo. Todtenschau. Vakante-Lehrerstellen.f

Zur Festfeier am 2. September.
Soeben in 2. Anflage erschienen:

Die

deutsche Reichgfnhne
Gesprächdreier Knaben mit einem Landwehrmanne.

Zur Feier patriotiskher Gedrnktagr
VOU

H. Vorst,
Pastor in Hamersleben, früher Rektor in Gr.-Salze.

Zweite Antiqua
Zu beziehen von der Expedition der »Deutschen Schnlzeitung«

(Berlin SO., Michaelkirchplatz6). Preis pro Exemplar 20 Pfenn.,
50 Exempl. ä 15, 100 Exempl. und darüber ä 10 Pf. Die kleineren

Beträge können in Briefmarken gesandt werden.
Wir empfehlen diese ausgezeichnete und von den Knaben leicht zu

erlernende Dichtung zur Festfeier am 2. September. 76]

X

fekiag von R. h. Fucci-ichs in meiner
" «

Lehrbuch net- Seometkle als Leittatlen
heim Unterricht an höheren Lehranstalten Von W. Klink-

5. Anklage Preis brosehirts 3 Mark.

Lehrbuch cler französ. sprache. von If. seinen
I. Cursus. Preis eartonirt 1 Mark 50 Pf.

Speciell für das Bedürfniss derjenigen Schulen bearbeitet. die das Fran-

zösische als erste fremde spreche lehren.

Probe-Exemplure [77j
wer-lieu von der Verlagshamllung gerne zur verlngnng gestellt.

illasttlkte Ausgabe-,
kenn allen Kranken mit Recht

als ein vortreffliche-i populnltsmeåje
Zlnlsehes Werk empfohlen werd-ern —-

vorräthjg in allen Buchhandlungetx

fdiesseitaktion verantwortlich: Fr. Ednard Keller. — Kotnmissions-Verlag von Robert Oppenheim in Berlin W., Karlsbad 6.

Druck von F. Striewing in Landsberg a. W.


